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P131026 Verordnung für die Verleihung des Basler Sozialpreises 
 

 

 
 
 
://: 1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Entwurf der Ver-

ordnung für die Verleihung des Basler Sozialpreises.  

2. Sie wird auf den 1. Januar 2014 wirksam. 

 

 

Begründung 

Der Basler Sozialpreis wird bisher nur alle zwei Jahre verliehen. Nicht 
immer konnten aus den Bewerbungen geeignete Firmen als Preisträ-
ger gewählt werden, auch war der Bekanntheitsgrad des Preises bisher 
eher gering. Gemäss der vom Regierungsrat beschlossenen Neukon-
zeption wird der Preis künftig alljährlich verliehen. Die Jury wird erwei-
tert, um damit näher mit den Betrieben und Arbeitgebenden als poten-
zielle Preisträger verbunden zu sein.  
 
 

 

                                                                                            
 


